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gange t«Z4 und t8ZS werden zusammen um Fr. -t erlassen.

Zur Angelegenheit der bernischen Lehrer-Kasse.

Durch die i» daS neue bernische Schulgesez aufgenommene
Bestimmung deS obligatorischen Beitritles jedes LebrerS zur
allgemeinen Schullehrerkasse ist diese wichtige Angelegenheit in ein ncueS

Stadium getreten. Das Schulblatt wird eS sich zur Aufgabe machen,
die dicßfälligen Verhältnisse zu beleuchten und daS Mögliche zur glük-
lichen Regulirung derselben beizutragen.

Für heute geben wir zur V er gl ei chu n g die

Statuten
des Lehrer-, Wittwen- und Waisen-UnterstüzungsvereinS deS KantonS

Luzern)*.

Allgemeine Kcstimmungen.

Z. 1. Im Kanton Luzern besteht cin Verein von Lehrern znm
Zweke einer Privat -Unterstüzungsanstalt für ihre einstigen Wittwen
und Waisen und die altern Kollcgcn.

§. 2. Dem Eintretenden zählen nicht die Dienst-, sondern die
BcitrittSjahre zur Nuznießung.

8 3. Der Austritt aus dem Vereine steht jedem Mitglied? frei.
Dem Austretenden wird die Hälfte der gemachten Einlagen, jedoch
ohne Zinsvergütung, zurükbezahlt.

Wer zehn Jahre als Lehrer gewirkt hat und freiwillig dcm Echul-
fache entsagt, bleibt, wenn er die statutengemäßen Beiträge fortleistet,
unter denselben Verhältnissen Mitglied des Vereins, wie ein
angestellter Lehrer.
-— -

*) Diejenigen der bernischen Schullehrerkasse finden stch mitgetheilt in den
Nummern 3S, 36 und 37 des Schulblattes, Jahrgang 1655.
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Wer vor zuräkgelegtem zehntem Dienstjahre unverschuldeter Weise
vem Schuldienste entsagen muß, kann auch fernerhin Mitglied des
Vereins bleiben.

§. -ì. Wer, nachdem er ausgetreten, später wieder als Mitglied
eintreten will, ist nach §. 2 zu behandeln.

§. 5. Kantonsbürger, die sich außer dem Kanton als Lehrer
angestellt befinden, können ebenfalls Mitglieder des Vereins sein.

8- K. Sollte cin Lehrer durch die zuständige Beböroe von seinem
Amte abberufen werden (§§. -ì6 und 47 des Erz -Gesezes und 8 69
Vollz. -Verordnung), so tritt er aus dem Vereine, und erhält die
gemachten Leistungen, doch ohne Zins, znrük.

K. 7. Jeder Eintretende erhält, nachdem er seinen Beitritt schriftlich

erklärt bat, eine von den drei Vorstehern unterzeichnete AufnahmS-
Urkunde. Nach dcm Tode eineS Mitgliedes ist der Todtenschein durch
den KrciSbevollmächtigten an den Vorstand deS Vereins einzuschiken.

Titel II.

Vermögen des Vereins.

§. 8. Das Vermögen des Vereins besteht:
1) Aus den Aufnahmsgebühren;
2) aus den jährlichcn Beiträgen;
3) aus den angelegten Kapitalien und deren Zinsen;
l») auS Zuschüssen, Schenkungen, Legaten w.

Dieses Vermögen ist ein unvertheilbarcS Privateigenthum deS

Vereins und soll als solches dem im §. 1 angegebenen Ziveke nie
entfremdet wcrdcn.

8. 9. Jcdcr Lchrcr entrichtet bei seinem Eintritte eine Aufnahms-
gebühr von l'/s Franken.

8 10. Die Jahresbeiträge jedes Mitgliedes sind aus 20 Jahre
festgesczt,

Diese Zahl der Beiträge ist die Bedingung der Nuznießung, welche
jedoch erst 5 Jahre nach geleistetem 20stem Beitrage verabreicht wird.

§. 11. Die jährlich zu leistenden Beiträge sind:
in der I. Klasse 12 Fr.

il q

» » Hl. „ 6 „
,- „ „ 3 „

§. 12. Die jährlichen Beiträge werden jeweilen auf Ende April
entrichtet.

Wer nach Verfluß des genannten Termins auf zweimalige
Erinnerung den Jahresbeitrag nicht bezahlt, wirv als austretenvcs Mitglied

angesehen.
Unverschuldete außerordentliche UnglükSfälle mögen nach Gutfinden

deS Vorstandes als Grund zum Nachlasse des gesezlichen Beitrages

für ein Jahr gelten.
8. 13. Jedem Lehrer steht eö frei, von einer nieder» in eine
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höhere Klasse überzutreten, wenn er daS Betreffende an den bisher
geleisteten Beiträgen sammt ZinS nachzahlt.

§. .4. Nach dem Tode eines Mitgliedes verbleiben die von dem-
selben geleisteten Beiträge dem Guthaben deS Vereins.

Titel III.
Verwendung des Vermögens.

§. 15. Die Gelder von Aufnahmsgebühren, von Zuschüssen
und Schenkungen (§. 8, 1 und i) dürfen nie vertheilt, sondern sollen
zinstragend angelegt werden.

Desgleichen sollen jeweilen von den Jahresbeiträgen 2 Zehn-
theile zum Kapital gelegt, 8 Zehnthcile aber nebst den von dem
Kapital fließenden Jahreszinsen vertheilt werden.

Die Werthschriften deS Vereins finden sich im Depositum deS Er-
ziehungsratheS aufbewahrt:

§. 16. Ein Mitglied in der l. Klasse hat auf eine -ìfache,

», » „ II- „ » » u 3fache,

,/ » Hl- » Aache,
»< » » » IV» » » » »» Isache

Nuznießung Anspruch.
8. 17. Die jährliche UnterstüzungSsumme einer Wittwe ist

derjenigen ihres Gatten gleich, und nimmt für dieselbe mit dem Tode
des Leztern den Ansang und hört nur bei ihrer Standesveränderung
over ihrem Tode auf.

§. 18. Die jäbrljche Unterstüzung einer einfachen Waise besteht:

s. bei den Knaben in einem Viertel Bezug deS BaterS bis zum
vollendeten 18len Jahre;

b. bei den Mädchen auch in einem Viertel Bezug des Vaters bis

zum vollendeten 16. Jahre.
Nach Erreichung dieses Alters hört alle Unterstüzung für die

Waisen auf.
Doppelwaisen erhalten daS Doppelte.
§. 19. Mit einer Wittfrau angeheirathete Kinder haben, wenn

sie nicht Kinder eines verstorbenen Kollegen sind, auf keine Unterstüzung

Anspruch.
8. 26. Den Waisen, die vom Waisenamte Verpflegung erhalten,

wird ihr betreffender Theil bis zum 14. Jahre nicht verabreicht,
sondern derselbe ist unter Aufsicht des Vereins zinstragend anzulegen
nnd nachher zu ihrer Ausbildung, zur Erlernung eineS Handwerks
tt. zu verwenden.

8. 2l. Sämmtliche Nntersiüzungen fließen jährlich Anfangs
Mai und dürfen unter keine» Umständen a» Jemand anders, als den

wirklichen Nuznießer behändigt werden.

Titel IV.
Verwaltung nnd Geschäftsführung.

§. 22. In jedem Schulkreise ist ein Bevollmächtigter, welcher
als solcher mit dcm Vorstände in Korrespondenz steht.
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Sämmtliche Vcrcinsmitgliever wählen jeweilen auf eine Amtsdauer

von 4 Jahren die Bevollmächtigten und einen Rechnungsausschuß

von 5 Mitgliedern.
K. 23. Die Kreisbevollmächtigten wählen sodann in oder außer

ihrer Mitte einen Vorstand, welcher aus einem Präsidenten, einem

Kassier und einem Sekretär besteht.

§. 24. Die AmtSdauer eines Vorstandes ist -ì> Jahre, unv Jeder,
dcn vie Wahl trifft, muß die ihm zukommenden Funkzionen übernehmen.

Nach Abfluß der 4 Jahre ist jede» Mitglied des Vorstandes
wieder wählbar.

§. 25. Dcr Vorstand hat für die fruchttragende und sichere

Anlegung des Vermögens zu sorgen, die jährlich flicßenven Nuteritü-
zungen nach dcn Vorschriften der Statuten (88 tk—2l) gewissenhaft

zu vertheilen, die Jahresrcchnung zu prüft», die Statuten in allen
Beziehungen aufrecht zu erhalte» und die Interessen deS Vereins
allseitig zu wahren.

Für scine Geschäftsführung ist der Vorstand dem gesammten Vereine

verantwortlich.
§. 26. Der Präsident des Vorstandes versammelt dcn Vorstand,

die Kreisbcvollmächtiglen (8. 23). den Ncchnungsausschuß (8. 30),
und, wo dieß nöthig wird, dcn Verein (8- 32); er leitet die
Geschäfte und führt in den Versammlungen dcn Vorsiz,

8. 27. Der Kassier hat alle Einnahmen und Ausgaben zu
besorgen und darüber genaue Rechnung zu führen ; er bat das Verzeich-
niß der Mitglieder, der Witlwen und Waisen in Ordnung zu halten
und dem Vorstande jeweilen im Januar die Jahresrechnung sammt
Belegen zur Prüfung vorzulegen.

Der Kassier ist verpflichtet, den Vorstand auf Verlangen jederzeit
Einsicht von seiner Buchführung und dcm Zustande dcr Kassa
nehmen zu lassen.

8. 28. Der Sekretär bat das Protokoll der Versammlungen deS

Vorstandes, der KreiSbcvollmächten und des Vereins zu fübren, zu

Anfang jeder Sizung dasjenige der vorbergcbendcn zu verlesen, für
den Druk der Jahresrechnung und deS MiigliedervcrzeichnisseS zu
sorgen und alle für die Geschäfte des Vorstandes nôibigen Skripturen
— mit Ausnahme des RechnungSwescns — auszufertigen.

8 29. Die Mitglieder des Vorstandes versehen ihre Funkzionen
unentgeldlich.

Die Postporti und Botenlöhne, so wie der Bedarf dcS
Schreibmaterials werden auS der Vereinskassa bestritten.

8- 30. Jeweilen im Monat Februar treten dic Mitglieder deS

Rechnungsausschusses zusamme». Der Vorstand legt deiiselbe» die

geprüfte Jahresrechnung zur Durchsicht und Genehmigung vor, erstattet
denselben Bericht und berathct mit ihnen die Jntercssen des Vereins.

Die von dem Ausschüsse genehmigte Rechnung wirv vurch den

Vorstand sämmtlichen Mitglievcrn dcS Vereins im Druke zur Kcnnl-
niß gebracht.
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§. 31. Dcn Kreisbevollmächtigten liegt als Pflicht ob, die ihnen
vom Vorstände zukommenden Kreisschreiben nnd Weisungen nnvcrzüglich
den Mitgliedern zur Kenntniß zu bringen; jeden auf den Verein Bezug

habenden Vorfall, der sich in ibrcm Kreise zuträgt, so-zleich dem
Borstande zu berichten ; endlich in ihrer Umgebung überhaupt für daS
Interesse dcs Vereins auf's beste besorgt zu sein.

§, 32. Dcr Verein hält alle 4 Jahre eine ordentliche
Versammlung, die auf den Tag der Zusammenkunst der Kantonallehrerkonferenz

anzusezen ist.
Die Versammlung hört den Bericht dcS Vorstandes an, wählt

die Kreisbevollmächtigten und die Mitglieder des Rechnungsausschusses,
und bcrathet die Angelegenheiten deS Vereins, so wie allsällige
Anträge zu Veränderung dcr Statuten. Eine solche kann jedoch nur
stattfinden, wenn sie durch zwei Drittel der Slimmen der Anwesenden,
welche wenigstens die Hälfte der Gcsammtzahl der Mitglieder
ausmachen, gut befunden und beschlossen wird.

Die revidirtcn Statuten sind in vorstehender Fassung von 152
Stimmen gegen 2 durch die Kreisversammlungcii des Vereins
angenommen und von den Bevollmächtigte» nach Einsicht der dabcrigcn
Verdalprozesse unterm 3. Hornung 1853 in Kraft erklärt worden.

Namens dcS Vorstandes,
der Präsident :

Fr Dula
Der Sekretär:

I Brunner.

Schul-Chronik.

Bern. Statistisches. Nach dem Berichte der Tit. Er-
ziehungsdirckzion zählt der Kanton Bern gegenwärtig 1258 Primarschulen

mit 89,295 Kindern, so daß durchschnittlich auf 360 Scelen
Bevölkerung 1 Primarschule kommt und jede dieser durchschnittlich 70
(beinahe 71) Schüler hat. Daucben bestehen noch 16 Privatgemein-
dcschulen mit zulammen >8V2 Kinder», 26 Kleinkindeischulen mit 827
Kindern und 522 Mädchenarbeitsschulen mit znsammcn 29,004
Schülerinnen. Die Ausgaben für daS Primarschulwescn sind seit 1830
von Fr. !5,1ì8 auf Fr. 553,229 gestiegen.

Zuq. Auch hier ist man mit dem bisherigen Gang deS Schulwesens

nicht mchr ganz zufricbcn und man stcuert auf eine Schrile los, die

als Vorbereitung für das Polytechnikum dienen könnte, nämlich auf eine

Industrieschule. Da abcr eine solche für dcn Augenblik nicht erhältlich sein

wird, so will man sich mit etwas »ähcr licgendem bcgnügen, nämlich mit
der SonntagSfchnlc. Das ist der richtige Weg, dcn cs hicße gchcn
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